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Wie sinnvoll ist ein Verbot der NPD? 
Zum Zusammenhang von streitbarer Demokratie und 
politischer Kultur 

Mit einem Verbotsantrag der NPD durch Bundesregierung und Bundest.4g muß 
sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigen. Im Umfeld dieses Verfahrens 
wird darüber diskutiert, ob im Wege eines Parteiverbots die von der NPD aus­
gehende Gefahr fitr die politische Kultur beseitigt werden kann. Während Befür­
worter eines n'chterlichen Verbots darauf verweisen, daß die N PD veifassungt­
widnge Inhalte propagiert und deshtllb keinen Plalz im Spektrum parlamenca­
rüch akzeptabler Parreien hl1l, sehen Gegner eines Verbots darin ein untaugliches 
Mittel, die von der NPD ausgehenden politischen Geftlhren wirkungwo// zu 
unterbinden. Die Autoren skizzieren den Disku5sionsstand. Die Red. 

Wie so oft ist das Problem älter ,lls die Diskussion darüber. Das gilt auch für die 
Herausforderung des Rechtsextremismus und die in diesem Zusammenhang neu­
erliche Debatte über den Sinn eines Verboles der NPD. Bereits Ende der sechziger 
Jahre ist über ein solches Verbot gestritten worden. Damals, so schien es, wäre ein 
Verbot nicht rechtmäßig, aber vielleicht zweckmäßig gewesen - und heute? Gegen­
wärtig scheinen sich die Vorzeichen für manche verkehrt zu haben.' Dieser Umstand 
verdeutlicht im Grunde nur eine Selbstversrändlichkeit. Die Frage nach dem Sinn 
eines NPD-Verbotes berührt beide Bereiche, Recht und Politik, weil sie minen in das 
verfassungs- und staatsmeoretische Verständnis eines (reiheitlichen Staates führen: 
Wieviel Freiheit darf sich derStaar im Umgang mit seinen Feinden erlauben, ohne sich 
selbst seines freiheitlichen Fundamemes zu berauben? Hier ist die Frage nach dem 
Sinn (und Unsinn) eines Partei verbotes anzusiedeln. Deren Klärung setzt zunächst 
voraus. sich über die verfassungsrechclichen Anforderungen des P3rteiverbors zu 
verstä1ldigen. Andernfalls iSl weder der Antrag "sinnvoll« noch das Reden über ein 
solches Verbot. Es wird sich dann aber zeigen, daß das Kriterium »sinnvoll" zugleich 
auf ein Tatbestandsmcrkmal des Parteiverbots im Grundgesetz hinweist, welches 
Anlaß gibt, über die Aktualitiit der "streitbaren Demokratie« zu reflektieren. 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wird im lolgenden zuerst eine Skizze des 
verfassungsrechtlichen Rahmens gezeichnet, in dem das Parceiverbot steht (L). Im 
Zentrum dieser Skizze stehen zwei Fragen: Zum einen die)enige nach der »Gefahr". 
die begrifflich bereits im Topos der »streitbaren Demokratie« angesprochen iSI, zum 
anderen jene nach der politischen Kultur, in die ein Partei verbot hineinwirkt, die aber 
ihrerseits der Einstufung einer Partei als verfassungswidrig vorausliegt und für die 
verfassungsrechtl iche Beurteilung von Bedeutung ist. Das Verhältnis von streitbarer 
Demokratie und politischer Kultur im Lichte der verfassungsrechrlichen Ordnung 
(ür die gegenwärrigen Bedingungen im Umgang mit dem Rechtsextremismus zu 
bestimmen, ist die Herausforderung der Debatte um das Partei verbot der NPD. 

I vj;l. Eckh.rd Jcsse, NPD-Vcrbol rechlll1~ßig •• bcr nicht 7.wcckm'ißig. Andere redmex<rCmiSlischc r~r­
loien erhielte n rersilschein, in: focus Nr. )4 vom,' . AuguSl > DeO. 14-
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Die akruelle Diskussion wird dieser Herausforderung nur bedingt gerecht. Diese 
These ist in einem zweiten Teil anhand der unterschiedlichen Positionen zum Verbot 
der NPD zu veranschaulichen (Il.), wobei weniger beabsichtigt ist, eine vollständige 
Darstellung der Stellungnahmen zu geben, als vielmehr, die jeweils typischen Argu­
mem.ationsmustCf offenzulegen . Eine angemessene Beuncilung der Positionen setZ[ 
einen Blick auf die NPD und die Gestalt des heutigen Rechtsextremismus voraus. An 
die chescnförmige Zusammenfassung der Diskussion schließen sich resümierende 
Überlegungen über den Sinn des Parreiverbotes an (llI.), in denen auf grundsätzliche 
staatstheoretische Reflexionen über die Fähigkeit des Staates rekurriert wird, den 
gesamtgesellschaftlichen Frieden in der gegenwänigen politisch-gesellschaftlichen 
Siruacion zu stiften und zu gewährleisten. 

1. Das Parteiverbot im Grundgesetz 

Bekanntlich haben sich Bundesregierung. Bundesrat und jungst auch der Bundestag 
(mit den Stimmen von SPD, Grünen und POS) für einen Antrag auf Verbot der NPD 
enrschleden. A He Wege führen wieder einmal nach Karlsruhe. so könnte man meinen. 
aber in diesem Fall- will man das Verbor - mußte der Weg auch dorthin führen. Das 
ergibt sich aus Art. 21 Abs . .2 GG, wonach allein d"s Bundesverfassungsgericht ein 
solches Verbot aussprechen kann (Satz 2). 

1. Das Konzept der streitbaren Demokratie 

Das Parceiverbot ist als eine der » Lehren aus Weimar" zu verstehen . Ihm liege der 
Ged:mke zugrunde. daß die Freiheit als Grundprinzip eines jeden demokratischen 
Verfassungsstaates nicht die Freiheit einschließen kann, sich selbst abzuschaUen. Jede 
Panei. die .,darauf ausgeht". ihre im politischen Prozeß erworbene Macht dafür zu 
nutzen. d ie bestehende Ordnung zu überwinden, kann nicht mehr - wie noch die 
NSDAP in der Weimarer Republik - für sich den legalen Schein beanspruchen. Mir 
An. 2. { Abs. 2. GG. aber auch anderen wie etwa Art. tB GG, sind im Grundgesetz 
selbst Vorkehrungen dagegen getroffen worden. die in ihrer Gesamtheit unter dem 
verfassungsrechdichen Topos der »streirbaren Demokratieu' firmieren. 
Man verkennt jedoch den Charakter des Parteiverbots. sofern m"n nur auf den 
Verbotsgehalt abstellt. An der Beschränkung. daß nur das Bundesverfassungsgericht 
ein solches Verbot aussprechen darf, laßt sich auch die besondere Bedeutung er­
kennen. die nach dem Grundgesetz den Parteien zukommt. l Daher wird in diesem 
Zusammenhang häufig von einem "Privileg« der Parteien gesprochen ! Pancien 
dürfen nicht wie andere Organisationen und Vereinigungen (An. 9 Abs. 3 GG) durch 
die Exekutive verboten werden. Genauer ist es daher, von einer . doppeltcn Schurz-

, D cr Bcgriff wird vOm Bundcsverfass ungsge,icla erslm~ l s in d er Entscheidung zu m K PD- Vcrb6l vcrwcl1-
d~1 (BVcrfG E S. Ss [' 39]); si ehe 3uch Erhard O,·nninger. , Slrei, barr Demok"l;'. und SChUll. der Ver· 
rossung, in: HBVcrfR 1, 671-7 '6, Andreas Satl!cr, Die rechtl iche ßedcurung der Entscheidung fu r die 
, (eilbare Demokulic. Baden-Baden 198 • . Zum weitgehend 'ynönymcn Begrifl der ."·ch,",I,el1 O , mo­
kIl' ie < slehe au!führl ich Jii rgcn Becker. Die wdu""f,< Demokratie des Grundgesetzes , in : HS,R VII . § , 67. 

J D~, Vcrf~ h r"n J es Parlci\" crbott, nach An . >I Ab'. 2 GG (s iehe auch ~ 'J Nr. 1 BVcrfGG) ist gCl\~ucr jn 
§§ 4)-47 BVerfGG geregeh . 

4 So C(w. Thcodor Maunz, in: M.un"fDu ri ~. GG. An.l,. Rn. ' ·2). Gc-gcn d iese BcgrirnichkcitJ i'.rn Ipsen. 
10 : Sach.s. GG. A".lI. Rn. '4 j. 

1$ 
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16 wirkung u < des Partei verbots zu sprechen: Der Staat wird vor verfassungswidrigen 
Paneien geschützt, die Parteien hingegen vor einer verfassungswidrigen Einscbrän~ 
kung dn hrteienfreiheit. Das im Grundgesetz verankeree Pa.neiverbot ist daher im 
Zusammenhang mit An. 2J Abs. I GG zu sehen. der die besondere Stellung der 
Parteien anerkennt. Diese Stellung ergibt sich weniger aus dem Wortlaut des Textes. 
der nach heutiger Lesan eher ein verfassungsrechtliches ~understatement« darstellt 
("Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mir.«). Entschei­
dend ist vielmehr, daß das Grundgesetz zum ersten Mal in der deutschen Verfas­
sungsgeschichre die Parteien posiriv berücksicllligt - und dies im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der .. Staats[undamemalnorm« des Art. 20 GG. 
Dieser unter systematischen Gesichtspunkten hervorgehobene On des Art. 21 GG 
rechdenigt sich vor allem aus zwei Uberlegungen, die bereits im Parlamentarischen 
Rat eine Rolle gespielt habcn:6 Zum einen stcllt eine Partei die für den Burger 
wichtigste politische Ausformung seines Grundrechts auf Vereinigungsfreiheit dar. 
Zum zweiten hängt die Güte der Demokrarie (Responsivitär, Veramwortung erc.) 
wesentlich von der Verfassung des Paneiensystems ab. Nur ein funktionierendes 
P"'rteiensystem ermöglicht die für die Demokratie so bedeutsame reale Chance auf 
Machrwcchsel. die Möglichkeit also, daß die Opposition von heute die Regierung von 
morgen stellen kann. Deswegen werden Paneien auch anders als andere Organisa­
tionen behandele. Das zeigt sich an der staatlichen Teilfinanzierung, den Anforde­
rungen, die an die innere Ordnung einer Partei gestellt werden, dem Erfordernis der 
Chancengleichheit, der Norwendigkeit der Teilnahme an Wahlen sowie eben der 
Möglichkeit des Paneivcrbors.l 
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum nach comrnunis opinio das In­
strument des Parteiverbots nur restriktiv anzuwenden isl.& Das Parteiverbot stellt em 
scharfes Schwert dar. mit dem sich der Staat nur allzu leicht selbst verletzten kann, 
wenn er den politischen Prozeß dadurch zu beschneiden versucht. 9 Daher sind die 
Voraussetzungen eines solchen Verbotes genauer in den Blick zu nehmen. 

2. Zum Begriff der Ver{assungswidrigkeit 

Nach Art. ~, Abs. 2 GG sind diejenigen ~Paneicn. die nach ihren Zielen oder nach 
dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheirliche demokratische 
Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundes­
republik Deutschland zu gefährden, verfassungswidrig«. 
An dieser Bestimmung wird vor allem der präventive'O Ch,ua.krer des Partei verbotes 

S lpsen. in: S,chs. GG. Art. 11. Rn . q o- qS. 
6 Siehe hierzu JöR I (1951), 202 {f.; Waher Schmill Gb.,cr. Die grulld~.chtliche FH,ineil dc-s Bürger< ,ur 

Mitwi rk ung ,n der \'(iil!l"nsbildung. in: HStR. 11. § 3 I. Rn. I! {r.: Ph il ip Kunig. P.rteien, in: HS,R 11. § 3], 
Rn·47 ff. 

7 Siehe hierzu \XIiebko \'V,ers~hcl. Dcr P'rleibc-griff. Zur ,·(·rf:u;,ung<rcchtlichcn und vcrflssungspolnischcll 
Funktion des PJrlcibegri({s unt~r besonderer B~rucksich,ullg der Vcrbolsproblcml,ik. Baden-ßaden 1996 
m,w. l 

g Vgl. Diera Grimm. Pcl iuschc l'mcitn. in: H[,Verffi r, 199-616. Rn. 34 1.: MJrrin Morlok. in: Drei." . 
GG 11, An. '1, Rn. 1)8 . 

9 Vgl. Konrad H esse. G rundzüge des Vcrb ssungsrechl5 cl" Bundcsrcpublik Deulschland, He idclbe~ 

'99\ '°. Rn · lll · 
10 I-Ie" . CFn. 9), Rn . 71 7; Ipscn. in: S"ch<. GG. An., I. Rn . 167. D" Pr:;~enrionsgcJ.lOkc wird besonder< 

deutl ich, wenn n"n sich vor Augen (ührt , da~ der Pul.mrnlorischc R,I auf eine NOlsr,ndS\'erb"ung 
nichl ZUlC1 7. ( Jcs\Vc,: g~.'n verzichtet hat, \Vei l du GrundgC'SCL'~ ubcr cin~n hinreichenden PräVenfi\lschuIZ 
verfüge; siehe dazu K.rlhcinz Niciauß. Dcmokr:Hicgrund""g in \XIt<ldCuIschb nd. Die Enrslchung der 
Bundesrrpublik von '94\-1949. München '974.'17 und '43. 
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deutlich. Für die Einstufung als verfassungswidrig ist es nicht erforderlich, daß die 
Parteien bereits die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigt oder 
gar beseitigt haben, es genügt., daß sie »darauf ausgehen«." Dahjnter steht einerseits 
der Gedanke, daß ein Paneiverbor nur dann sinnvoll durchgesetzT werden kann, 

wenn die in Frage stehende Partei nicht schon zu sehr an Boden gewonnen hat und als 
Organisarion sozialm:ichtig geworden ist. Andererseits ist das Tarbestandsmerkmal 
"darauf :wsgehcnq nicht mit der reinen Absiche gleich;wseezcn. Wäre dem so, 
handelee es sich bei den Tatbestandsmerkmalen "ihren Zielen nach« und »darauf 
ausgehen " um eine Tautologie." Das Paneiverbot verlangt daher mindestens zwei­
erlei von einer Partei: eine verfassungsfeindliche Einstellung (subjektive Seite), die 
sich wenigstens in Handlungen manifestiert (objekrive Seite). Auf eine kurze Fonne! 
gebrache: Die Haltung der Parrei muß für die Handlungen der Panei leitend sein, 
diese dürfen jene nicht als leeres Gerede entlarven. 
Hier beginnen jedoch die Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Auslegung des An.l! 

Abs. 1 GG. Sie bestehen darin, eine Anrwon auf die Frage zu finden, wieviel Gewicht 
der objektiven Seite für eine Einstufung der Partei als verfassungswidrig zukommt. 
Wird die objektive Seite vernachlässigt, würde dies unweigerlich zu einer restrikti~ 
veren Auslegung des Paneiverbotes führen und dadurch die Frage der Vereinbarkeit 
mit AI1. 21 Abs. 1 GG aufwerfen. Schraubt man hingegen die Anforderungen auf der 
objektiven Seite höher, steht der Grundgedanke des präventiven Charakters des 
Parteiverhotes in Frage. 

Das Bundesverfassungsgericht hat versucht, hierauf in mehreren Schlüsselpassagen 
des KPD-Urreils Antworten zu geben; sie lassen sich als KOllkretisierungen des 
Tatbestandsmerkmals »darauf ausgehen~ lesell. Dabei führt das Gericht zur sub­

jektiven Seite aus: .,Eine Panei ist nichl schon dann verfassungswidrig, wenn sie die 
obersten Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen GrundordnUl1g (vgl. 
BVerfGE 2, 1 [12 f.]) nicht anerkennt; es muß vielmehr eine aktiv kämpferische, 

aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung hinzukommen.« Und an 
anderer Stelle heißt es: »Sie muß planvolJ das Funktionieren dieser Ordnung beein­
trächtigen, im weiteren Verlauf diese Ordnung selbst beseitigen wollen."' ) Zur 
objektiven Seile stellt das Verfassungsgericht fest: -Sie [die Haltung - M. H. und 
O . L.] muß außerdem so weit in Handlungen (das sind u. U . auch programmatische 
Reden veramwonlicher Persönlichkeiten) zum Ausdruck kommen, daß sie als plan­
voll verfolgtes polilisches Vorgehen der Panei erkennbar wird.«" 
Gegen diese Ausführungen des Verfassungsgerichts ist in der Literatur verschiedenr­
lieh eingewendet worden, daß sie zu seark auf die intentionale Seite abstellten und 
dadurch eben keine restriktive Auslegung des Art. 21 Abs.2 GG ermöglichten, die 
angesichts der Bedeulung der Parteien in einem demokratischen VerfassungsSla;le die 
einzig angemessene sei. '\ D:LS mag für den konkreten Fall des KPD-Uneils zutreffend 
sein. Der Hinweis auf die »programmatischen Reden veranrwonlicher Persönlich­
keiten« zeigt zumindest an, daß das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall bereit 
war, die Meßlatte für die objektive Sei(e niedrig zu legen. Dennoch wird man nicht 
sagen kön.nen, daß sich die »Rechtsprechung bereits mit der bloßen Kundgabe einer 
verfassungsfeindlichen Absicht« zur Feststellung der Verfassungswidrigkeil be-

11 Die GeLihrdung d" Be)!~nd.> der Bund""cpubhk k,nn hier mi, ßlirk "uf den An,r'g: >.um Vtrbo, der 
NPD 7.ul"ÜckgeSld h wcrdofl. 

11 Morlok, in : Dreier. GG 11. An. ", Rn . '4'; Maunr, in: Maun>./DUrig. GG, An.1I. Rn. t '0; Horst Meier. 
P.ncivcl·bo lC und dcmokT":llischc Republik. Zur Inl.rprCt:lllon und Kri,ik von Art..I1 Abs. l Grund· 
gesetz. B,den· ß,dcn '993. l 74· 

I) BVerfGE 1.81 (141 ). 
14 BVerfGE i. 85 (14..(.). 
1 i So Hesse (Fn. !/). Rn. 7' s: vgl. auch Morlok. in: Dreie r, GG 11, Art. 2 I, Rn. 1 }8. 

17 
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IR gnügt.'~ Das wird weder den Agitationen, der Propaganda und der Schulung - alles 
Maßnahmen (Handlungen), mit denen die KPD für ihre \·erfassungsfeindliche Hal­
tung geworben hat _' 7 noch der dem Bundesverfassungsgericht vorgelegeen Über­
prüfung gerecht. ,R 

Liegen die beiden Kriterien vor, ~Iso eine verfassungsfeindliche Haltung, die sich 
zudem in Handlungen manifestiere, so hat die Bundesregierung nach Auffassung 
eines Teils der Literatur die Pflicht, einen Verbotsancrag zu stellen. '? Das soll hier 
zunächst nicht eingehender erönen werden. Es stellt sich aber im Lichte dieser 
Auffassung die Frage, ob tarsächlich von einer Pflichtverletzung auf Sejten der 
Bundesregierung gesprochen werden ~nn, wenn vOn der in frage stehenden Panei 
keine objektive Gefahr ausgehe. Noch allgemeiner gefragr: Inwieweit ist die objektive 
Gefahrenlage überhaupe (eine ungeschriebene) Vorausselwng des Art.21 Abs. 2 
GG) 

Die Artnahme einer solchen ungeschriebenen Voraussetzung des Panciverbots wird 
von weiten Teilen der Literatur unter Hinweis auf den historischen Verfassunggeber 

abgelehnt: »Es beruht auf den historischen Erfahrungen eines principiis obs(a und der 
pragmatischen Einsichr, daß radikale Bestrebungen umso schwerer zu bekämpfen 
sind, je mehr sie an Boden gewinnen. Insofern widerspricht es dem Rech.tsinstitut des 
Paneiverbots in seiner Anlage, eine objektive Gefährlichkeit der Partei bzw. eine 
bereits eingetretene Gefährdung der in An. l t 11 ( genannten Schutzgüter zum Tat­
bestand zu rechnen«, heißt es beispielsweise bei Ipsen. '0 Dabei wird aber anscheinend 

völlig übersehen, daß der historische Verfassunggeber seinerseits von einer objektiven 
Gefährdungslage ausging. Denn auf den Gedanken des Parteiverbotes ist der Parla­
mentarische Rat nielu in einem historischen Vakuum verfallen, vielmehr hat er sei­
nerseits Lehren aus der .Machtergreifung« der Nationalsozialisten gezogen." Die 
sogenannte ungeschriebene Voraussetzung des Art. 2 J Abs. 2 GG ist vor dem Hinrer­
gnmd in das Grundgeselz. aufgenommen worden, daß man wie selbstverständlich von 

einer objektiven Gefährdung in dem Momenr ausging, in dem eine verfassungsfeind­
liche Partei die Arena betrin. Die objektive Gefährdungslage spielt daher für die 
Auslegung des Parteiverbots, und zwar gerade für die historische Auslegung des 
Art. 21 Abs. 1 GG eine Rolle, und nicht keine Rolle, wie Ipsen meint. 

Zu diesem Ergebnis fühn auch eine Auslegung, die vom Regclungszweck des Ace. Z I 

Abs . l GG ausgehe. Denn es stellt sich doch im Falle des Paneiverbots die Frage, ob es 
denn Sinn der Regelung sein kann, vor einem Feind zu schützen, der keine Gefahr für 
die freiheitliche demokratische Grllndordnung darsrellt. Hierauf bleiben diejenigcn, 
die eine objektive Gcfahrenlage nicht zu den Tarbestandsmerkmalen des Art. 2 J 

AbS.2 GG zählen, eine Antwort schuldig. Ihre Argumentation erschöpft sich in 
dem Hinweis auf den Vcrfassunggeber und dessen Logik, die sich auf die Formel 
bringen läßt: ,. Wehret den Anfängen". Es ist aber bereits darauf hingewiesen worden, 
daß diese Formel ihrerseits Ausdruck einer objektiven Gefahrenlage ist. 
Auch in der Reclusprechung lassen sich Ansätz.e finden, die darauf hindeuten, daß das 
Gericht in der Frage des Parteiveruots nicht allein auf die Intentionen und inten-

16 So Morlok. in : Dreier. GG H. Art. lI. Rn. 14 1; sieh~ "ber den we il"dührenden Hin..,eis ,u( die .qu,lili-
1.iene Vorber.i lllngshandlllng e;ner versuchten Vcrfas.;ungsslörunS- . 

'7 Siehe hi t r1.u Hai,. Klulh. nie KPD In der ß\lndesrepublik. Ih re politisdte T i!igkcit und Organj<Olion 
1945-19S6. KÖln/OpJ.dcn 19J9; Dietrich Slan <7. , Oie Komm uni, ti sch. Pm,ei Deut$chlands. in: R,ehlrd 
,'ös;., (H g.). P~r,r-ir·r\-l-bnribl t ('" h. 0;/" P ·,rr ('; (" n der Rt,nrll"srt publ,k OOlfsc'hb nd T91S-'9 ~("'J. 13d . 1: rOll· 
WAV. Opladen 198". ,66)- 1809. 

,S Vgl. CI"" BVcrfG r h 8! (l)J. )j, .J7. )061.) . 
I') Siehe Smler (Fn. l ), 861.; Jp5ell. in: Sac hs. GG. Ar!. , I, Rn . '70-' 78: K,rI-Heinz Se,len, Die pol itischen 

Parte.ie n im Recht der ßundcsrepublik Deutschland. Koln et ,\. 1')7 \, 4?o fi. 
1.0 tpscn, in: Sac hsl GG. Art . 2 1 , Rn 16 7_ 

21 Nic.l.wß (F n. '0), ",11. 
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dienen Handlungen der Partei abstellt, sondern auch die Handlungsfolgen im Blick 
hat. Das Bundesverfassungsgericht verlangt im KPD-Uneil, daß das »planvoll ver­
folgte polilische Vorgehen der Partei erkennbar wird~. Erkennen bedeutet aber vor 
allem. daß vorn Bundesverfassungsgericht erkannt werden muß, wofür es wiederum 
Kriterien braucht ." Bei dauernder Erfolglosigkeit in der Verfolgung von gesetzten 
Zielen noch von "planvoll verfolgtem politischen Vorgehen« :LU sprechen, erscheint 
jedoch wenig ergiebig. Denn d~nn hätte dJis Verfassungsgericht sich mit den bereits 
diskutierten Kriterien, Ziele und Verwirklichung der Ziele, begnügen können. Ein 
Mehrwert dieser Formulierung ergibt sich aber, wenn man unterstellt, daß sich die 
Partei bei der Verwirklichung an der Öffentlichkeit orientiert - und entsprechend 
auch die soziale Resonanz Aufschluß darüber gibt, ob die Partei bei der Verwirkli­
chung ihrer Ziele auch utsachlich die Öffentlichkeit erreichr. 

Die Orientierung an der Öffentlichkeil ist dem Parceibegriff immanent. Das ergibt 
sich aus den drei Elementen. die dem Begriff zugrunde liegen, dem Strukturelement, 
ZieJelement und der Ernsthafrigkeir. ' J Ger"de für die Bestimmung des lerzten Ele­
ments werden objektive, d. h. über die Intentionen und intendierten Handlungen 
einer Panei hinausgehende Kriterien herangezogen, welche die Bedingungen fest­
legen, die eine Partei erflillen muß - will sie eine Panei sein. Dazu gehört u. a. ein 
werbendes Auftreten in der Öffenclichkeit" sowie die Teilnahme an einer Wahl mit 
eigenen Kandidaten.'< Das Bundesverfassungsgericht hat diese Kriterien bezeich­
nenderweise in seinen beiden Entscheidungen zu den Verbotsanträgen rechtsextre­
mistischer .Paneien .. , im Verfahren gegen die Nationale Liste (1993) und gegen die 
Freiheitliche Arbeirer Panei (1994), entwickelt.'~ 
Der Anspruch auf öffentliche Wirkung, Orientierung an ihr und der Versuch, -

wiederum öHentlich - auf sie Einfluß zu nehmen, ist mithin das Spezifische einer 
Partei. Jede Panei läßt daher ein ~planvoll verfolgtes poliusches Vorgehen.- erkennen. 
Die Parteien unterscheiden sich dabei aber nicht nur in ihrer Zielselzung, sondern 
auch in ihrem Erfolg. Dieser läßt sich nicht nur messen, z . B. bei Wahlen oder am 
Mitgliederzuwachs eIe., es gehört geradezu zu dem Konkurrenzprinzip im Demo­
kratieversLändnis des Grundgesetzes,'7 daß dieser Erfolg auch gemessen wird. Er gibt 

Auskunft über den Zustand einer Demokratie - so wie der Zustand einer Demokratie 
Aussagen über den Erfolg von Parteien ermöglicht. Bei extremen Parteien ist dies 
nicht anders: Eine stabile freiheitliche demokr.uische Grundordnung gibt verlas­
sungsfeindlichen Parteien keine reale Chance, öffemliche Wirkung zu entfalten, 
weshalb dann objekriv auch keine Gefährdung vorliegr. Bei instabilen Verhälmissen 
kann dies ganz 2nders aussehen . 
Der Sinn und Zweck des Parteiverbotes erhellt sich überhaupt erst vor dem Hinter­
grund der spezifischen polirischen Kultur, in der die Paneien miteinander um Macht 
und Einfluß ringen. Dieser Zusammenhang läßr auch die Frage nach der Rcchrsptlichl 

H f)~ diese Prrsp,klivc nicht notwendig einer objekuvcn L~gc entsprechen muß, ist es \'iclleicht bq(nHhr h 
pr27.iscr. von einer antizipiert en Gefahtt'rtL\gc 7U $prcchen. 

i ) Morlo k, in: Dreier. GG 11, Art. 2 1, Rn. '9 und v. , . )4-)9. 
24 ßV,' r(GE 9,, 262 (166); 91.276 (, 87 L). 
l[ ß VerfGE 9 1. '76 (289) . 
.>6 Der A mra!; .\li Verbot der Nati on.len LiS t ~ ( L) wu rde vom H amburger Sen ar und der Anl " g auf 

V",bol der Freiheillichen Arbril~ J" Part l'i (FAP) (vurd{' von der .Bundesregierung geSleih. Scid. Ant räge 
,ind an delll P"ncitnbegri{l ges cheite r t. Das B\J1\dcsverfassu ngsgericill verne inte, dal! diese O rganis:u io­
nen da' für den Par!c· ibt grifi entscheid ende Kriter iu m luj,,·<i'CIl. " , mlich da, Zic! 7.U ,· erfolgen, dtlfCh 
[ntsendung vo n Repr,isenlanlcn in eine Volbvert rc<u "~ politischen EinfluG au; >.u übcn (sieh,· 
B VcrfG E 91. 16. [167J; 9', 176 1184]). Als Folge der Enl<cheidungcn de< Bundcsvcrf.lSSungsgericills 
konn,,·., di e NL und dir FAP lls >ei"f,che . rcch tsc nrcmistische Org"njs~liontn 3111 lA. Febril"' '995 
verbo ten w erden . 

17 Gri mm (Fn . ~ ), Rn.6 ff. 
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10 der Bundesregierung, einen Antrag auf Partei verbot zu scellen, in einem anderen 
Licht erscheinen: Es ist eine Frage des politischen Ermessens auszuloten, ob gehan­
delt werden muß oder nicht. Eine »Antragspflichr«,g ohne Ermessensspielraum 
anzunehmen, verkürzt den Regelungszweck des Panciverbotes. Richtiger iS( es, 
mit dem Bundesverfassungsgericht von einem pflichtgemäßen Ermessen auszugehen. 
\(fenn die Vorausserzungen auf Seiten der Partei vorliegen und sich auch nach ob­
jektiver Einschätzung der Lage der freiheitlichen demokratischen Grundordnung die 
Partei als eine Gefahr erweisen könnte, dann - und erst dann - hat die Bundesregie­
rung <lllch die Pflicht, einen solchen Antrag beim Bundesverfassungsgericht zu 
stellen.'? rm Falle der NPD ist daher die politische Kultur der Bundesrepublik 
genauer in den Blick zu nehmen. 

J. Die Bedeutung der politischen Kultur 

Vor rund dreißig Jahren ist in der Literatur die Auffassung vertreten worden, daß 
An.2J Abs. l GG an einer aporetischcn Grundstruklur leide: Einerseits erschien 
unter dem Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr und des Verfassungsschuczes ein 
Verbot unbedeutender verfassungsfeindlicher Parteien als überflüssig, während an­
dererseits ein Verbot sozialmäehtiger verfassungsfeindlicher Parteien den Vorwurf 
auf sich zog. ineffektiv zu sein.)O Zu einem solchen Eindruck konnte man angesichrs 
einer verhältnismäßig hohen ideologischen Aufladung der Gesellschah zu jener Zeit 
durchaus gelangen, zumal bei den spezifischen Unterschieden der potentiellen Ver­
bors-Kandidaten DKP und NPD. 
Die These einer Grundaporie in der verfassungsdogmatischen Logik des Parteiver· 
bOles verdeutlicht zunächst allerdings nur, daß dic polilische Kulrur für die Beurtei­
lung dcr Verfassungswidrigkeit einer verfassungsfeindlichen Partei von zentraler 
Bedeutung ist. Es stellt sich daher die Frage, welche poliJische Kultur (und wie 
sie) sich den Müttern und Vätern des Grundgesetzes darbot, als sie sich für die 
Aufnahme eines solchen Verbotes in das Grundgeserz entschieden. Die Antwort 
läßt sich leicht geben: Das Grundgesetz entstand vor dem Hintergrund eines deut­
lichen Mißtrauens der politischen Elite gegenüber der Zuverlässigkeit der Bürger im 
Umgang mit der freiheitlichen Demokratie.!' Diese Zuverlässigkeit mußte sich erst 
erweisen, und tatsächlich srellre sich alsbald heraus, daß auch die Westdeutschen 
Demokratie als Grundprinzip politischer Freiheit begriffen. Zunächst aber wurde die 
politische Kultur in der Bundesrepublik von einem negativen Grundzug beherrscht, 
nämlich von einem antitotalirären Grundkollsens. Man wußte vor allem, was man 
politisch nicht wollte (:oNie wieder Diktarur! «), die Bejahung gemeinschaftlicher 
Wenc hingegen war erst schwach verwurzelt. 
Das ist für das Verständnis des Parteiverbotes zu berücksichtigen: Die Delegierten des 

lS Siehe die in fn. 19 angegebene Litcrllur. 
'9 So allch fr;mk Stollbcrg. Die verhssungsrecllllichen Grundlagen d .. Part ei ,·erbOle., Bcrlin '976, 76. 
30 Rudolf Schuster. Relegal isierung der KPD oder fIIc!;alisierung der NPD, Zur politischeIl und rechtl ichen 

Problenl.tik "on Parl civcrboten, in: 7rP , S ('968).4' .l-~z9 . 
.l' Siehe dazu elW" die Ausführu ngen bei Wolfgang Rud7_io. D .. pohl1~hc System der Bund",rcpublik 

Deur.schl.nd, Opbdcn ZOO!), , 48; Niclaull (F". '0), , J 5. Zum folgenden exempl.mch Kurt Soncheimer, 
Von Deul<chla nds Republik . Politische Ess.ys, Scuttglrl t99'. t 10-116. D.ß d.; Milltrauen aus damaliger 
Pcr.spektivc nicht unbegrtindct "'.r, m.g m,n .um an den einschlägigen Ergebnissen ersehell. die Alme nd 
und Verb. in Ihrer Studie zu, polilischen Kuhur der fruhen ßundesrep ublik Deurschbnd präsentiereen. 
Demnach wor die poli,ische Kuhur deutlich von oUlorit>r<n Grundo,nSlcllungen der Westdeutschen 
gcp~gt. VgL G~bTicl A. Alm">ld/Sid",y Verba, Thc Civ;c Culturc. Polic;c.al Al\itudcs and Dcnlocr.tc;", in 
I'i"e N>lion.s, Prine<lon '96). 
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Parlamentarischen Rates wollten verhindern, daß eine Panei sich an die Spitze 
de~enigen stclle, die dem "System- wie in der Weimarer Zeit feindlich gegenüber­
sunden. Eine Panel, die sich die Überwindung der bestehenden politischen Ordnung 
auf ihre Fahnen geschrieben hatte, sollte nicht noch einmal eine Sogwirkung gegen­
über den »Mic1äufern« entfalten und damie zur Massenpartei anwachsen können. Die 
Erinnerung an die »Machrergreifung" der NSDAP war noch zu frisch.\' Dieses 
geistige Klima hat zweifellos zu dem Eindruck beigetragen, daß die instieuLlonelle 
Ordnung der Bundesrepublik noch nicht hinreichend von der politischen Kulrur 
abgestützt werde; ein Eindruck, der auch durch die Studie von Almond und Verba im 
wesendichen eine Beseiiligung gefunden hacH 

In dieser Einschätzung werden auch die Konturen des antitotalitären Grundkonsen­
ses der damaligen Zeir klarer sichtbar: Er bescand niche unwesentlich aus der Angst, 
daß Bann vielleich! doch wieder Weimar werden könne, und weniger in der Gewiß­
heir, daß es sich bei dcr Bundesrepublik nicht um eine Sehönweuer-Demokratie 
handele. Aus der Sicht der politischen Eliee konnte nicht ausgeschlossen werden, daß 
immer noch viele Bürger anfällig für verfassungsfeindliches Gedankengut w.uen. 
Diese Sichtweise spiegelt sich in den U neilen des Bundesverf~ssungsgcrichts insofern 
wider, als das Gericht - wie dargelegt - nur geringe Anforderungen an die Verwirk­
lichung des verfassungsfeindlichen Programms stellte.!< SRP und KPD, so ließe sich 
zugespitzt formulieren, waren eine Gefahr für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, weil diese in den fünfziger Jahren selbst noch niche gefestigt er­
schien.)! 

Il. Verfassungswidrigkeit der NP D? 

Die Lage hat sich inzwischen grundlegend geändert. Heutzutage iSI die Gefahr, daß 
sich eine systemfeindliche Organisation zu einer Massenpartei entwickelt, nicht mehr 
real. Isr damit das Parteiverbal überflüssig geworden, um neuerlich die These von der 
Grundaporie des Art.ll Abs.2 GG aufzugreifen? Bevor diese Frage anh2nd der 
verschiedenen, in der gegenwärtigen Debane vertretenen POSItionen erörten wird, 
sind zunächst einige verfassungsreclllliche und politische Besonderheiten anzuspre­
chen, die sich im Zusammenhang eines VerboIes der NPD dnstellen. 

}~ Dazu ausführlich N icbuß (Fn, '0), , , 1-\ 11, bes. I fj I. wr Diskussion im Parl.memarischen Rat über d'l 
P"rteiv~rbo[. 

)J Almond und Verb.\ [CF" . } I), 496) notien,·n seineruit: . In Gcym.ny ,he I.ek 01 commi,ment 10 ,he 
politi, .• 1 system ,hai is rcl"iv.ly indepelldent ol,h(: syslem OUlPUI suggeslS th>l I hc 'tabil ily 01 ,hc 'Y5!en, 
",ay be in doub, if Ihc levd 01 output becam<s Ic-ss s~tisi,clory. Thcre is liule capi"] 01 '~ys,cm 1lfeel. 10 

drow upon if governmcnlol performance should be we.krn, Funhcrmore, woakncssof ,he parricipanl role 
in Genn.'ny, ,·speeially ,he lack 01 an in form.1 p~rlicip.\lory cuhurc, suggCst th,lt too much rdianee is 
p!.ccd upön hier;,rchical leadcrship. Tho ugh ,he fo rm,1 roh,i,.,1 inslilulions 01 demor r.,y <xiS! in 
Gernl.1ny .nd rhough ,hnc is l wcll ·dcvcloped poli,;c ,,1 infm"ruclurc - 0 system 01 po lilicJI parties 
.nd pr(' ss urc group - Ihe undcrlying SeI 01 polili c, 1 att itudes thaI would rc~ul"e ,he opeur.ion 01 Ihese 
insritut iorls in " dcn)ocr:n ic dirc-Ctlon is nll5si ng. l!: 

J'1 Zum VorboI der Soz iali,,;«!,cn Reichspartc; (SRP) von '9P siek ßVcr(GE 1, I; zum Verbm Jcr Kom· 
muniSlisehen Port ei DcuL<C.hl>nd, (KI'D) von 1956 siche DVcriGE s, 89. 

H Im F~llc des SR P-VerbolS.nrr.ge. durch die ßundcsrcgie runb "piche im übrigcn elnc ~n!Spr<chcnde 
Inrervcmion des amcri klni«hen Hohen KommiS"T5 McCloy bei Kanzlc, Adcoauor eine Rolte. V~l. dazu 
RaineT Bla ius, Das ersre V.rbO! einer rechrsextremon PUle; . Die Sozialistische Rcich 'p 'rlci verSt.nd ,ich 
~uch ,Is Nachiolgerin der NSDAP. in: FAZ vom '7. Oklob,'r '000, 16. 

2J 
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22 J. NPD und rechtsextremistische Subkultur 

Die NPD ist zweifellos eine verfassungsfeLndliche Partei . Sie bekenn! sich in ihrem 
Programm zu Prinzipien, die unvereinbar mit den Grundprinzipien des Grundge­

setzes sind: So erw~, wenn sie sich :tls "sozialrevolutionäre Erneuerungsbewegung" 

versteht, die» Volksgemeinschaft« biologisch definien und in ihr den höchsten Wen 

der Verfassung sieor. lb Anders als die anderen beiden Rechtsparteien DVU und 

Republikaner Leig[ sich in diesem Programm auch wenig Bemühen auf seiten der 

NPD, die Unvereinbarkeit mit den Prin,.;ipien der Menschenwürde, der Menschen­
und Grundrechte l.U kaschieren. Die Ablehnung der demokratischen Regierungs­
(onn wird zudem deutlich, wenn die Partei neben dem "Kampf um das Parlamenr« 
und dem »Kampf um die Köpfe« auch den »Kampf um die Straßc« beran( und hierauf 

auch ihre Aktivitäten konzentrierc.J7 Die NPD erscheint daher als milit.antesle recots­

extrl'misusche Panei in Deutschland . 

Diese Einschätzung wird zusätzlich durch den Mirgliederanstieg besrärigt, den die 

NPD seit einem Tiefstand Mitte der neunziger Jahre zu verzeichnen haaeY Diesen 
Zuwachs erreichte die NPD unter dem neuen Vorsirzenden Udo Voigt dadurch, daß 

sie sich gegenüber verschiedenen rechtsextremistischen Gruppierungen wie den 

Skinheads und den Neonazis geöffnet hat. Das Charakteristikum dieser Gruppie­

rungen besteht darin, daß sie wenig instituuona!isien sind, keine kohärente politische 

Organisationsstrukrur ausgebildet haben und eher in losen Nerzwerken untereinan­

der Kontakte hahen. Nicht die politische Agitation, sondern gleichgerichtete. wenn 

auch diffuse Wehanschauungen, die zumindest aus nationalistischen und rassistiscben 
Elementen zusammengesetzt sind und die alltäglichen Lebensformen der betreffen­

den Rechtsextremisten bestimmen, machen hier die gemeinsame Klammer aus. In der 

Literarur wird dieser Bereich des Rechtsextremismus daher .1ls subkulturcller Rechts­

extremismus bezeichner. J9 

Die NPD hat es nichr nur verstanden, sich diesen Gruppierungen gegenüber zu 

öffnen, sondern es zudem vermocht, sie in Teilen in die Panei und ihre Jugend­

organisation JN einzubindcn.40 Mit dieser Strategie hat die NPD jedoch selbst die 

Voraussetzungen dafür geschaffen, daß ihr diejenigen Gewa([[äcigkeiten zugerechnet 

werden, die den Anstoß für die öffentliche Diskussion des Rechtsextremismus ge­
geben haben. Hier liegt jedoch die verfassungsrechdiche Krux: Es stellt sich die Frage, 

ob die "Gewalttätigkelren mit rechtsextremistischem Hintergnmd~ - von der Grab­
schändung über den Brandanschlag bis zum Mord aus rassistischen Motiven - der 

NPD als ihrem "geistigen Brandstifter« verfassungsrechdich tatsächlich zugerechnet 

)6 Vj;I. Vtrf,<sungsschUlzbülch, '999, h,..g. vom ßunde, ministcriun1 des Inncrn. Bonn looO, 5 g f. 
37 Verfas.sungsschmzbcriclu (Fn. )6).64. 
)8 Die Mi,glicd crz.hlcn der NPD unterli egen sri, d eren Gründul13 1964 n arkcn Schwaltkungcn, alls delten 

,ich kaum l:i ngcrfri sligc Trends extrapolieren lassen. Wiihrcnd nicht '/.u lc m :\Ufgrund d es rapide" Rück­
gang, der Mitglieden;.bl (1996: )500 Mitglieder) die Situation der I PD Mille der neunzi gcr JahTe als 
.pCrSpcklivlos. bezeichnet werdelt und man f.,mellen konnte, daß die I PD "auch in der zukünftigen 
po li ,i schen En[wick lung keine größere Bedeutung - selbst für das rechrscx treme Lager - mehr haben­
würde (Armin Pf,hl· J;'.ughbt" Rech,sex trcmismus. Ei ne kriti,che ßCSL1nd,a ufnahme nach du Wi eder· 
Vl'reinig..ng. Bonn '995'. 74 C), Stellt si ch die SilUation beim gcgcnw:irtigr n Mi'gliedcr, tand um 6000 
wieder ,oders d.r. Zur O rgo n;s.ltionss,ruktu, der P.r<Ci gehören auch die J ugendgruppen . Junge NJ lio ­
n.ldemokralcn- UN) und .Nalion,ldclllokr:uischcT Hochseh"lbund. (NHB). 

)9 Vgl. elw" Rich.rcl S,öss, RCc!llscXlrtl11i ·J1lU, im \'C!'einten Deu tSchl.tnd. Wesl·Gst-Unterschiede und 
Insritu, io nemrans fc r sci, d,,' deutschen Einhei" in: D A Jl (~ooo). 181-1 93, bes. ISS , Fn. 15. D ie im 
"inz.dnen vorzuneh menden Di(ferenzierungen zw i. ehen Ncon.ui s: und ri:duscxlumcr Ski"h~2ds.l('nc 
k6nnen für den vorliegenden Kontext vernachLüsigt werden . 

40 $0 sind etwa Angehörige der Neon",;"en< im Vors"nd d .. NPD; s iehe Verf.ssungsschul2.beric.IH 
(Fn. )6).6). Zur Einbindung "on Tei len der rcch'SC Klremen Subl,ultnr durd, ,he NPD und die jüngeren 
Mobili sierungscrfolge aus(üh rlich Arm;n Pr.hl·Traughber. Der "~ ... cilC Frühling- der NPD zwischen 
Aktion und Politik , in, [&0 " (1999). 1)-». 
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werden können. Für eine solche Zurechnung wäre es erforderlich, daß man der Partei 
zumindest eine Form der geisügen Führerschaft nachweisen könnte, und zwar 
entweder, indem sie selbst als »Vorbild" handelt oder handeln läßt (Mitglieder) 
oder ihren Einfluß geltend macht, damit gehandelt wird (Anhänger)." 

Würden all diese Straftaten im Namen der NPD von den Mitgliedern der NPD 
begangen werden, so ware die Frage der Verfassungswidrigkeir leichter zu entschei­
den . Der Fall liege aber nicht so. Daher kommen nach Lage der Dinge nur die von 
Art. 2.1 Abs. 2 GG erwähnten Anhanger für eine Zurechnung der Gewalttätigkeiten 
zu Lasten der NPD in Fuge. Aber auch diese Form der Zurechnung ist wenig 
überzeugend: Denn kaum eine der begangenen Straftaten ware niche begangen wor­
den, wäre die NPD bereirs zum Zeitpunkt der Taten verboten und aufgelöst gewesen 
- die Gewalttäter entstammen ganz. überwiegend der rechtsextremen Subkulrur. " 
Das Phänomen wird folglich wrre({ender dadurch bcschnebell, daß es nicht der 
NPD bedarf, damit solche Gewalttätigkeiten geschehen. Vielmehr hat sich die NPD 
ihrerseits an diese Formen angehängt, sie sympathisiert mit den Taten und Tätern aus 
der rechtsextremen Subkulrur. Die NPD ist in dieser Perspektive der eigentliche 
Anhänger ihrer vermeintlichen Anhängerschafr. Von einer geistigen Führerschafr 
lunn daher für die unterschiedlichen Formen der Gewaluärigkeit nicht ernsthaft 
die Rede sein. 
Die Bedeulungslosigkeit gegenüber den unorganisierren Formen des Rechtsextre­
mismus korrespondiert mit der politischen Bedeurungslosigkeit der NPD bei Wah­
len. Die Partei hat in der letzten Zeit keine Ilennenswenen polirischen Erfolge mehr 
errungen - anders als die DVU und die Republikaner,<! Damit ergibt sich jedoch ein 

Fazit, das wiederum an die Grundaporie des An. 2 lAbs. 2 GG erinn.en: Während 
man im Falle der NPD ohne weiteres davon sprechen kann, daß sie eine »aktive 
kämpferische, aggressive Haltung« gegenüber der bestehenden Ordnung an den Tag 
legt« - und gerade durch diese Haltung einen Mirgliederz.ulauf verzeichnen konnte-, 
geht doch andererseits von ihrer Orgafllsation keine Gefahr aus, die geeignet wäre, die 
freiheitliche Grundordnung oder gar den Bestand der Bundesrepublik in Frage zu 
seelIen. Nicht die NPD macht den Rechtsextremismus zu einer politischen Größe 

und dadurch gefährlich, sondern sie versucht, politisch dadurch zu überleben, daß sie 
sich verschiedenen Strömungen rechtsextremistischer Gruppen anbiedert, und 
nimmt deren Gewaltbereirschaft bereitwillig in KauL·s Hierin liegt auch der Grund, 
warum kaum einer, der sich in der gegenwärtigen Debatte zu WOrt meldet, ernsthaft 
glaubt, daß mit dem Verbot der NPD das eigentliche Problem des Rechtsextremismus 
- die Gewalt - gelÖSt wäre. 

4' Sicht Morlok, in: Dreier. GG 11. Art, 2', Rn,' H. 
~. -Oie wtituu. größte Gruppe innerhalb d(T Gewaltl>erci,cn slclll d,e rcchtsoxtremi"i sche Skinhe .• d-S,.clIC . 

Rcchtscxtrernisti 5ch moliv;~ne Gc.nv'lh i.St vor allem bestim mt durch S"pOt'uan begange ne TtllCn \'on 
Einzd,iilem und losen l'crsonenzu5ammenschliisse ll' (so d.r Vcrf.ssun gssc hul" hllp:l/www.vcrf.,­
sungsschUll'.de dort unlCr: RahtSCXl"mislis"h~ Gc,,·.h . Ein Überb lick (Stand: November 2000J), 

43 brb",onurisch erfolgreich war d ie NPD zur Ze it der G roßen KOlli Lion Ende der sechziger J.hre, ~Is sic 
in md lNore bndtage gewäh lt wurde. Seither spi"11 die NPD p,trl . mtnt.tri sch keine R.ollc mehr; s iehe ~u 
jüngeren W.hlcrgcbni .. en Stö" (Fn. 39), , ss f. 

H Vgl. die kU!7.cn Anmcrkungen von H,ns Hugo Klei n, Bundesvcrl.ssungsrichre".D. (De~ cmal Plrtci­
enrechr), in: Dietmar Hipp et .1 ... \Xiir machen es. , in' Ocr Spiegel Nr.1J \'om '4. August 1000, 1\-19; 
siehe hierzu auch Je". (Fn . ,), \4. Einer ""deren Auff."ung ,eh.int der Rund<svcrf' SSungHiciller 
Wolfgang T-loffm.nn-Ricm ZU7.u~"g.n; "bI. das llllervi<", "Schu\zsehirn\ rur ,lIe., in : Der Sl'ic&d 
Nr. J 7 vOm 11, S"plcmbor 1000, S' i. 

4\ S'Ö" clw~ führt 3US: Die NPD >war bestrebt, die Nachfolge d er in der crslen H:ilf,c cleT neun ,.ige,· J.hrc 
verbotenen neonnistischen Organisatione n ,nZu"clcn und mußte daber ihre Biir,d",' polilik ,,,,d ihre 
Prog,ammatik du! dir neue Zielgruppt >."sc/meide,,· [Stö .. , (Fn. 39), '90, HCTvorhcbung hinwgdügt]. 
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2. Zur aktuellen Diskussion 

Innerhalb dieser Debatte lassen sich im wesentlichen drei Positionen feststc:!len, 
die im folgenden thesenartig vorgestellt und daraufhin befragt werden, ob und 
wie sie den Aspekt der politischen Kultur in bezug auf das NPD-Verbot berück­
sichtigen. 
The,e 1: Das Mdterial des Verfassungsschutzes zeigt die Ge/iihrlichkeit der NPD, 
deswegen ist ein Verbot sinnvDlI. 
Bei dieser These handelt es sich um die o ffizielle Sicht der Verfassungsorgane Bundes­
regierung, Bundesrat und Bundestag, die sich auf das Material des Verfassungsschut­
zes srurzen."6 Bekanntlich ist gleiehfi'l Jls von offizieller Seite, nämlich von den Bun­
desländem Berlin, Hessen und Saarland," Skepsis angemeldet worden, ob das dem 
Bundesverfassungsgericht vorgelegte M;lterial ausreichend sei, um die NPD als 
verfassungswidrig einzustufen}! Aber abgesehen davon stellt sich die Frage nach 
der Logik eines solchen Antrags. Im Zentrum steht hier das Material des Verlas­

sungsschurzes, mit dem der Nachweis geführt werden sol!, daß es sich bei der NPD 
um eine für die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährliche Partei handelt. 
Bei dieser Argumenmion droht jedoch ein »Zurechnungskurzschluß «: Denn gleich, 
ob man die Propaganda der NPD als einflußreich für den subkulturellen Bereich des 
Rechtsextremismus behauptet oder die Taten der rechtsextremistischen GewaJuäter 
der NPD zurechnet, beides liefe auf eine normative Unterstellung von Verantwor­

tung hinaus, weil es empirisch die Bedeurung der NPD für diesen rechtsextremisti­
schen Bereich überschätzt. Letztlich werden hier Ursache und Wirkung miteinander 
verwechsele. Der Zurechnungskurzschluß verstellt zugleich den Blick auf die poli­
tische Kultur, die in der These gar keine systematische Rolle spieIl. 
The,e :2: Ein Verbot der NPD wurde ohnehin nichts rindern und nur die Ge/ahr 
heraufbeschwören, daß sich die Mitglieder der NPD in den Unt ergmnd zUTuckzogen. 
Im ubrigen ist das beue Mietel die politische Auseinandersetzung mit dem Rechl>­
extremismus, 
Das Argume0l 49 der ,. Verdunklungsgefahr~ verkennt in ähnlicher Weise wie These I 

das eigentliche Problem. wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen: Die Gewalttäter 

nämlich befinden sich gewissermaßen bereits im "Untergrund" - und die NPD folgt 
ihnen donhin, so gut sie kann. D ie Behauptung kann nur ~gere[(et« werden, wenn 
m~1O eine Zunahme der Gewalt in dem Fall annimmt, daß die NPD-Mitglieder ihre 
politische Heimat (durch VerboI) verlieren. Dazu müßte man jedoch behaupten, daß 
sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft nicht gewalttätig sind. Diese Argumenurion hat 
einen schweren Stand und erscheint wen ig plausibel. 

46 Siehe hic)7.u den Vo rre iter des Ve[bOlS"nlr>~s Gunlhu Bcck,,« n, . NPI) vcrbil"tc n~" . Es w :irc cin Signol 
gegenübe r d ieser \'crfassllngswid rigcn Parl"i . in : Die Weil (O nlinc-Ausg.bc) vo m }_ Augus< 1 000. 

47 Vgl. Iv! ich.cI Jach er . 1.. Risk;mtcr Schll d lschu ß. D ie BunJ c~rcgi c .-uns will dos NP[)- VnbOt durd\~ ; c hcn_ 
VCTL, s, ung>schützor "'unen "Qr dcm Scheitern in Karlsruhe. ;11: Focus NT. 4' "om .6. Ok,oDer : 000, ) S-

4
'

-
48 Auch der Bu ndcsin ncnministc r gchönc längere Zei l w den Skeptikern; vgl. Hans-Jürgcn Leer/Chris,; , n 

ßlu,ch kc. Piro uetten au f glattem .Eis. in: D ie WeI , v Om ' 7- O ktobe r '000 . ) _ Zu r Skepsis h. 1 die 
Bcfii rch lLJ I1g beigctragen, d.ß im ralle ein('s Scheil erns die N PD mil ei nem ve-rh'5ungsrcchrl ichen 

ut C$iegd .1usgesL,ttcI wiire, siehe exemplarisc h EVl G J"Osskinsky c' aJ. , Unl er Erfolgszwang. M it d em 
Ruf nach einem VerbolS'nlT> g selZI sich die Po litik selbst unter D ruck: Ein Rückzieher gi h .Is .unmög­
l j Lh~ , in: Foc us r. l4 vom l, .August 2000. ]6-3 S'. 

49 Siche etWa To ralf Staud , EinVtrbol hil fl da N I'D , Warnung "or (,Ischenl Aktionis mus. in: Die Zei , Nr. ) ) 
" Om 10_ Au gus t lOO~ . I : "gI. auch das Int"vicw mit Oll(\ Schily im Spiegel : . N icht " lies ,Ier ra"., 
überlassen- , in: Ocr Spiegel Nr. J' vom 7. August 1000, , 8-)0, hier: ) 0 und Ju rgen Hogrdc CI ,1. . • JCl r.1 
. ind Mach" gef ragt • • in: Der Spie (' I Nr, }l Vonl 7. August l OOO. U - !7. 
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Das Argument, die Auseinandersetzung mir dem Rechtsextremismus müsse politisch 
geführt werden, iO berücksichrige die Problematik der politischen Kultur, und zwar 
insofern es dcm politischen Prozeß zurraue, im Diskurs rechtsexrremisusche Vor­
stellungen als unangemessene Scheinlösungen, letztlich als politischen Unfug darzu­
stellen. Dieses Argument setzt die Annahme einer gefestigten freiheitlichen demo­
kratischen Grundordnung und die ihr entsprechende politische Kulrur voraus und 

siehe mithin in der NPD keine polic.ische Gefahr. Jenseits des politischen Diskurses 
setzt diese These auf die Möglichkeiten des Snafrechts und des einfachgesctzlichcn 
Verfassungsschufzcs. Dennoch isr der Sinn des Verweises auf die politische Ausein­
andersCfzung vor dem Verbotsantrag ein anderer als nachher: So richtig die Forde­
rung nach politjscher Auseinandersetzung mie dem Rechtsextremismus auch nach 
dem nunmehr eingereichten Verbotsantrag ist, so wenig ist sie eine Aoeworc auf das 
jetzt zu läsende verfassungsrechtliche Problem, das nun vom Bundesverfassungsge­
riche entschieden werden muß. 
These J: Da5 Instrument des Parteiverbotes ist überflüssig, weil nur die Zivilgesell­
schaft das Problem des Rechtsextremismus wirksam bekämpfen kann. 
Dieser Ansatz lokalisiert das Problem zumindest insofern zutreffend, als der nichr 
organisierte, quasi anarchische Rechtsextremismus zunächst einmal und in seinem 
eigenen Selbstversrändnis ein rein gesellschaftliches Phänomen darsrellt . Daraus wird 

jedoch der falsche Schluß gezogen, daß dieses Problem auch nur gesellschaftlich 
gelöst werden könneY Falsch ist der Schluß vor allem, weil die "Zivilgesellschaft« auf 
diese Weise überfordert wird. Und zwar nicht nur deswegen, weil das Wegschauen ein 
häufig anzutreffendes empirisches Verhaleen iST, P sondern deswegen, weil die Unter­
scheidung zwischen "Verfassungsfeind~ und ~ Verfassungsfreund« in die Hände des 

Einzelnen gelegt wird. 
Es handelt sich hjerbei - nota bene: entgegen der Absicht, die hinter der These 

zivilgesellschafrlichen Engagements steht - gewisserm~ßen um ein Pendant zu den 
sraar.lichcn Radikalenerlassen in den 70er ]ahren .5J Der Staat hatte sich damals der 

Einsicht verweigert, daß es sich bei der DKP um die Nachfolgepartei der KPD 
handelte (weshalb sie umer das KPD-Verbot gefallen wäre), forderte aber bei der 
Einstellung von Beamten vom Einzelnen den Nachweis seiner Verfassungs treue. 

Verfassungstreue zu fordern, ohne auf der Ebene des Parteiensystems anzugeben, 
was umer dem Wort "verfassungsfeindlich~ zu verstehen ist, weil man die Verfas­
sungswidrigkeit einer Pan:ei (der K-Paneien) niche feststellen lassen will, verwischt 
die Grenzen zwischen Recht und Gesinnung. H 

Genau dies ist auch im Argument mit der Zivilgesdlschaft der Fall: In ihm wird nicht 
von der politischen Kultur ausgegangen, wie sie sich tatsächlich darstellt, sondern 

jO Siebe hierzu oxcrnpLlrisch Rü!ond Koch, I),·n K.mpf gegen de" Rechtenr<mismu! politi sch führen, in: 
FAZ vom , 6. Ok tober 1000. 16. 

j J SOCIW, Ulr; ch K. Pre\lß, Die empfinds.me Demok"tic_ Über die inneren Gren~en eines P~rteiverbo.es in 
der Ge, elhch.1t der Individuen. in: FAZ \'om >2. August 1000, p, der al, Gegcnmitld ~um Rech.s· 
oxtrcmis mus 7..i oilgcsellsc h.l lt1i chc .Sc!bSlorg.ni"tion und Sclbs.vcncidigll ng. empfiehl •• und ,ich domit 
der F.-.ge s.ellen muß, wie und von '(Vem . olehes organisie'1 werden soll. Ei ne ~bnlichc Position finde. ,ich 
bei Hans Momms<n, Die stump fe W, fic. P'rt eiverbo.e in der We imarer Republik. in: FAZ vom 14. Au­
gust 1000, 49. 

P Gegen di esen Befund "i",mt ich der Vorschlag von Robw Lei ch. (Verbit .en? Unsinn! Die N PD ist kei n 
F.,II für d" Bundcsvcrf.,ssungsge ri cht. in: Die Zci. Nr. 44 Vonl >6. Oktober 1000, t) wi rk lichkeitsfremd 
,us: • Wir brouchcn ... den mühevol le n erzieherischen Eirt5lt7. für zivilgesellsclu ftlichc MindcSlrcgcl n ." 
On und Stelle. « 

5J Siehe hierzu ,u{h das Intcrvinv mit Kb us Stern "on l·hnmut Kisten!eger, Ein lohr bei "ugiger Arbe", in: 
Foeus Nr. 4' VOn! 9· Ok.ober lOOO. 18- )0. 

54 Zur Mo",lis;crung der Debatll' um deli Reeh,c"lremismus ,che A!cx,nder G.uland, Politik, Monl und 
T,bu. Die Mor., lisierung der Rec htc"t "mismu,-Debot te beschädi gt deo demokratischen Diskurs, in: Die 
Weh (Online-Ausg,bc) vom 16. November 1000. 

25 
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vom Bild einer politischen Kultur, wie sie normariv gefordcn wird. In diesem Bild 
spielt der Sraal für die Gewährleisrung des öffenclichen Friedens keine konstilUtive 
Rolle mehr. So wird die ganze Problematik auf die Ebene moralischer Forderungen 
verschoben. 55 Für die gegenwärtige Frage nach dem Sinn eines NPD-Verbotes ist 
damit außer Bekenntnissen nichtS gewonnen, zumal d:tS Bundesverfas5ungsgerichr 
nicht die Möglichkeit hat, das Problem an die ~Zivilgcsellschafl « zu delegieren. 

J J/. Die Herausforderungen für das Ve1assungsgericht 

Wer einen Ausgangspunkt des NachdeJ1kens über das Instrument des Pareeiverbotes 
suche, sollte sich ao die These von der Grundaporie erinnern, die vor über dreißig 
Jahren in die Diskussion eingeführt worden ist. Die gegenwärtige Situation wird im 

ersten Teil der These beschrieben: Die NPD ist zu unbedeutend, um eine ernsthafre 
Gefahr für die freiheitliche demokrAtische Grundordnung darzustellen. Die eigent­
liche Gefahr kommt in Form von Gewalt aus der rechrsextremiscischen Subkulrur, und 
zwar nicht für die freiheidiche demokratische Grundordnung, sondern vor allem für 

Leib und Leben der in Deurschland lebenden Ausländer. Dies ist zunächst einmal ein 
Fall für das Strafgesetzbuch. Damir allerdings ist die scaars- und verfassungsrheo­
retische Seite des Paneiverbotcs noch nicht hinreichend ausgeleuchter. Sie tritt hervor, 

wenn man sich die Konsequenzen einer Emscheidung über das Paneiverbotvergegen­
wärtigt. Wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. läßt sich nicht progno­
stizieren. Indes bssen sich einige Überlegungen anhand von zwei exemplarischen 
EntScheidungsvarianten skizzieren, die zugleich zwei Dilemmata bezeichnen. 
Variante A: Das BundewerftlSsungsgericht schließt sich der Argumewac':on der Bun­
desregierung. des Bundesrates und des Bundestages an mit dem Ergebnis. daß die 
NPD II/S verfassungswidrig eingejtuft wird. 
Bei dieser Variante droht unter politischen GesichtSpunkten ein Glaubwiirdigkeits­
defizitS": Der Nachweis, daß es sich bei der NPD um eine gefährliche Partei handelt, 
wird nach Lage der Dinge kaum überzeugend gelingen. Dieses Problem fällt zunächst 
auf die Amugsteller zunJck. Aber auch das Bundesverfassungsgericht als Hüter der 
Verfassung bliebe davon gegebenenfalls nicht unberührt. Es ist gerade dcswegen zum 
Ausspruch der Verfassungswidrigkeil befugl, weil es unabhängig von politischen 
Opportunitäten emscheidcn soll. Unabhängigkeit bedeutete hierbei :zumindest, 
daß das Verfassungsgericht das angesprochene Glaubwürdigkeitdefizit sieht und 
zum Thema seiner Entscheidung macht. 
Aber auch unter verfassungsrechdichen GesichtSpunkten wäre eine solche Emschei­
dung problemalisch: Sie wäre nur um den Preis zu haben. den Regelungslweck des 
An. 1.1 Abs. 2 GG zu verkürzen und die Verfassungswidrigkeit der NPD unabhängig 
von dem Zustand der freiheidichen demokrarischen Grundordnung z.u beurteilen. 11 

Damit tritt aber der Gedanke der Parteienfreiheit gegenüber dem prävenriven Cha­

rakter des Art. 21 Abs. 1. GG zUnJck und kann nurmehr eine Korrektivfunktion, aber 
keine eigene normative Kraft enrfalten. 
Variante B: Das Bundesverfassungsgericht schließt sich nicht den Anträgen an lind 
spricht kein PaYTciverbol gegenüber der NPD aus. 

5\ Vgl. hi.rzu a"eh K>rl-H cim, L,dcur. Di ~ Rechten und d,~ Recht. fine Warnung "order Zi\·ilge,dlsch.ft. 
in : FAZ \10m 12. Scplci'nber l cco, 69 . 

56 Vgl. auch Mom mSC Il (Fn. SI) - wcnngki eh mit ,"der"r SLOßrichrung d"r Argumcnu tioll . 
S7 1m übri gen bli cbe wie in der oben . "geführt e These, dte !;cgcnw,nigc pol itische Kultur de Iono 

un berücksichtigt. 
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In dieser Variante würde das Bundesverfassungsgericht dem Umstand Rechnung 
tragen, daß von der NPD keine objektive Gefahr für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung ausgehe. si Dami! besrehl aber die Gefahr, daß der Begriff der Ver­
fassungswidrigkei[ de fa.cIo ~totes Recht« wird. Aus der Monopolscellung des Bun­
desverfassungsgerichts. über die Verfassungswidrigkeit von Paneicn zu entscheiden, 
folgt im Rückschluß, daß kein vcrfassllngsrechrliches Korrckriv mehr besrehen würde 
gegenüber dem inflationären Gebrauch des Vorwurfs der Verfassungsfeindlichkeir. 
Denn der Begriff der Verfassungsfeindlichkeit unterliegt keinem Deutungsmonopol. 
Vielmehr könnte die »offene Gesellschah der Verfassungsincerprecen"l? den Feind 
(und den Freund) nach Belieben feststellen. Der Aufruf des Bundeskanzlers zu einem 
"Aufstand der Ansrändigeo« vermittelt eine Idee davon. 
Daß hier Begriffe 3\l{tauchen, die in der staatsrechdichen Diskussion der Weimarer 
Zeit eine wichtige Rolle spielten, ist kein Zufall . Denn mit der Frage der Verfas­
sungswidrigkeit einer Partei ist das Problem berührt, wie ein Volk sein öffentliches 
Zusammenleben einrichten will. Die Verfassung des Grundgesetzes konsrituiert 
diejenige Ordnung, nach der das 6ffendiche Leben in Deutschland gestaltet wird. 
Sie ist mithin öffentliche Friedensordnung.6o Wer diese Ordnung grundsärzlich in 
Frage Hellt, darf nicht mir Toleranz seitens des Staates rechnen und läuft Gefahr, zum 
öffentlichen Feind bestimmr zu werden. Mithin gilt auch für den demokratischen 
Verfassungsstaat, daß er um des öffentlichen Friedens willen den innerstaatlichen 
Feind muß erklären können . Das ist die Konzeption der streitbaren Demokratie. Daß 
die Friedensleisrung des Staates aber erbracht werden kann, setzt voraus, daß der S[aar 
selbst und nur er über diesen öffentlichen Frieden gebiete! und daß dememsprechend 
nur er - jn Gestalt des Bundesverfassungsgerichts - seine öffentlichen Feinde be­
srimmen darf. Wird dieses Monopol unterlaufen, so könnten partikulare Gruppen 
sich für das Ganze setzen und riefen dadurch die Konfrontation mit anderen Gruppen 
hervor. Der GegenstMd dieses Konflikts aber wäre dann nicht mehr diese oder jene 
Frage des politischen Alltags, sondern die Frage nach der Gestalrung des öffentlichen 
Zusammenlebens als solchem. Gibt der Staat die Entscheidung über diese Frage 
partikularen Gruppen anhcim, so begibt er sich zugleich der Fähigkeit, den öffent­
lichen Frieden effeKtiv zu gewährleisten. 
Mithin führen beide Varianten in ein Dilemma der verfassungsgerichtlichen Ent­
scheidung: Ein Verbot (A) löst erSlens nicht das Problem, das eigentlich gelÖSt werden 
soll - die Gewalt rcchrsexrremerTäler-, während es zweitens ei.ne Gefahr "beseitigt«, 
die gar keine ist. Der Verzicht auf ein Verboc hingegen (B) überläß[ die Erklärung 
einer Gefahr für den öffentlichen Frieden durch verfassungsfeindliche Parteien den 
Deutungen politischer Gruppen. Beide Resulrate zeigen mithin einen Effektiviräts­
verlust des Staates in der ihn grundsätzlich angehenden Frage des öffentlichen Frie­
dens. 
Gewiß: Weder durch ein Verbot noch durch ein Nicht-Verbot der NPD ist der 
öffendiche Frieden in Deutschland ernsthaft in Gefahr. Gleichwohl geht cs just 
um die skizzierten grundsälzlichen Konsequenzen, die die Prüfung der Verfassungs­
widrigkeit der NPD durch das Bundesverfassungsgerich! mit sich bringen. Diese 
Überlegungen führen auf die Frage nach einer dritten Entscheidungsvariance. die den 

\8 Insoweit stimmt diese V,ri:tnle nlH der obigen These 2 zusammen. Kein Verbo! >Uszuspr,·ch,,, w~rc inde< 
tine ,·criJssungsrechtliche Entscheidung und insofem etwas anderes •• 1, w<"nn gar kein Vt:rbO!1>n1roS 
gestellt worde" w;;re. 

19 Peter Häbe rlc, Die " If<"ne Gc~dl<char, d<! V<!!:ts,ungs;n!("rprettn (1971) mit einem Nacht"'g (1978). in· 
d"", .• V,rfassung.h öffentlicher Prözdl. Mall"ri.licn ~.u einer Vc-rh<sungSlhcorie der o(fenen G<sc!lsch'(I. 
Bellin '996'. '55- ,81. 

60 Siehe dnu Mich~d Hcnl<el , Fried,·n ~nd Pol;,ik . Ei,," ;ntc"J<tionist ischc 11'eor;e. Rerlin '9?9. 'H (( 

~7 
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Sinn des Paneiverbores für und in unserer Zeit neu bestimmt, ohne dabei den 
Problemen der Variamen A und B zu erliegen. Das ist die Herausforderung, vor 
die das Bundesverfassungsgericht gestellt ist. 6

• Und es enrspricht den Erfahrungen 
mit der Rechtsprechung des Gerichtes, daß es sich um eine zeirgernäße Auslegung des 

Grundgesetzes - hier: des An.lI Abs. 2 GG - bemühen wird. Für eine mögliche 
Variance C wären vor dem Hintergrund der dargelegten Argumen(ation folgende 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 
• Das Spannungsverhältnis zwischen dem präventiven Charakter des Parteiverbots 

einerseits und dem Erfordernis der Parteienfreiheit andererseits darf nicht zugun­
stcn cines Prinzips aufgehoben werden . Dieses Spannungsverhälrnis findet seinen 
Ausdruck nach wie vor in der Formel von der .. restrikLiven.- Auslegung des Are. 21 

Abs.2. GG . 

• Je stabiler sich die freiheitliche demokratische Grundordnuog erweist, desto ent­
spannter kann die streitbare Demokratie auf ihre Feinde reagieren - einen Hand­
lungsbedarf zu erkennen. liege dabei im Ermessen der staatlichen Organe Bundes­
regierung, Bundestag und Bundesrat. 

• Dabei muß die Möglichkeit, die Feinde der Verfassung öffentlich zu benennen und 
als »verfassungswidrig" vom politischen Prozeß fernzuhalten, weiterhin eine realc 
Option sein. Zum pluralen Prozeß der Meinungsbildung gehört ferner das Fest­
stellungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts: Dadurch wird erstens eine ver­
bindliche Grenze gezogen, auf die sich der politische Prozeß im Umgang mit den 

Verfassungsfeinden beziehen kann. Zugleich wird zweitens die Gesellschah ent­
lastet, ohne den Staat aus der Handlungspflich( zu entlassen. 

Eine Beachtung dieser Gesichtspunkte läßI die Grundaporie des An. 21 Abs. ~ GG 
verschwinden, wonach ein Parteiverbm entweder unnärig oder ineffektiv ist. Denn 
eine solche lage nur vor. wenn das Bundesverfassungsgericht zwischen zwei sich 
rechtlich ausschließenden Regelungen einen Mittelweg finden müßte, den es nicht 

geben kann. Stau dessen besteht die Aufgabe darin. zwischen zwei Prinzipien zu 
vermitteln, die sich nicht wechselseitig ausschließen, sondern die beide jeweils opri­
mal zu berücksichtigen sind, nämlich das Prinzip der Paneienfreiheit hier und 
dasjenige des besrmöglichen Schutzes vor verfassungsfeindlichcn Parteien dort. 
Die konkretisierende Vermittlung jener Prinzipien bedeutet, den Sinn einer streit­

baren Demokratie unter den gegenwärtigen Bedingungen der polirischen Kulrur zu 
~ktualisieren - eine Aufgabe, für deren Bewältigung es einen Hütcr der Verfassung 
braucht. 

6, Diesc Aulgnbc verwoi .. auf die E;gcnlrt der ]IIS,ilUlion Dundesverf.1ssungsßerichl. die , ich u . '. in der 
ci nzig~nige " 1 ntc rprel.\1 iOl1Snl1ch, Je' Gerich,s I\'idtrspicgdl; siche dazu 01 iver Lcmbch. Zur In,er' 
prct3fionsmacht dcs Dundcs'·NI.1Ssungsgenchts. /\ nmcr~ungen zu 11,,· s,"ff (KJ ] 199), in; KJ J 110 00, 10'-

10-4. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-1-14 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 02:39:56. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-1-14

